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(Beginn des Sitzungsteils Zeugen-
vernehmung, Nichtöffentlich: 

19.33 Uhr) 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir setzen die unterbrochene Sitzung fort, 
nicht ohne noch einmal auf den Ernst der 
Lage hinzuweisen: Um 21.45 Uhr wollen die 
Grünen sowieso immer Schluss machen, 
aber dann geht ja das Protokoll; dann ist also 
wirklich Schicht im Schacht. Ohne Protokoll 
kein Untersuchungsausschuss. Das ist schon 
eine Viertelstunde länger, als sie angekün-
digt hatten. Von daher müssen wir uns sehr 
sputen.  

Vernehmung des Zeugen G. B. 

Wir freuen uns zunächst, Herr Zeuge, 
dass Sie erschienen sind. Wir haben vorher 
kurz miteinander gesprochen, und Sie waren 
damit einverstanden, dass Sie mit Ihren Ini-
tialen im Protokoll auftauchen und wir nach 
außen hin das auch so handhaben, dass wir 
Sie hier aber mit Ihrem Namen ansprechen 
dürfen, den Sie uns dann auch mitteilen wer-
den, wenn Sie gleich das Wort erhalten.  

Vorher muss ich noch darauf hinweisen, 
dass wir hier eine Tonbandaufnahme der 
Sitzung fertigen, die ausschließlich dem 
Zweck dient, die stenografische Aufzeich-
nung der Sitzung zu erleichtern. Diese Auf-
nahme wird später gelöscht. Das Protokoll 
dieser Vernehmung wird Ihnen nach Fertig-
stellung zugestellt. Sie haben, falls dies ge-
wünscht ist, die Möglichkeit, innerhalb von 
zwei Wochen Korrekturen und Ergänzungen 
vorzunehmen, nachdem Sie das Protokoll in 
den Händen haben.  

Ich stelle fest, dass Sie ordnungsgemäß 
geladen sind. Die Ladung haben Sie am 
4. April dieses Jahres erhalten. Eine Aus-
sagegenehmigung des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz mit Datum vom 26. März 
auch dieses Jahres liegt vor.  

Gibt es dazu Fragen, Herr Zeuge? 

Zeuge G. B.: Nein. 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Nein. Gut. Wir müssen es nur je-
des Mal immer wieder sagen. Und es ist eine 
Premiere, dass ich als Alterspräsident das 
heute hier machen darf. 

Nun wird es ernst. Ich habe Sie vor Ihrer 
Aussage zu belehren: Sie sind als Zeuge 
geladen worden. Sie sind verpflichtet, die 
Wahrheit zu sagen. Ihre Aussagen müssen 
richtig und vollständig sein. Sie dürfen nichts 
weglassen, was zur Sache gehört, und nichts 
hinzufügen, was der Wahrheit widerspricht. 

Ich habe Sie auf die strafrechtlichen Fol-
gen eines Verstoßes gegen die Wahrheits-
pflicht hinzuweisen. Derjenige, der vor einem 
Untersuchungsausschuss uneidlich falsch 
aussagt, kann gemäß § 153 des Strafge-
setzbuches mit einer Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft werden. 

Nach § 22 Abs. 2 des Untersuchungsaus-
schussgesetzes können Sie die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung Sie selbst oder Ihre Angehörigen im 
Sinne des § 52 Abs. 1 der Strafprozessord-
nung der Gefahr aussetzen würde, einer 
Untersuchung nach einem gesetzlich geord-
neten Verfahren, insbesondere wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit, aber 
auch einem dienstlichen Ordnungsverfahren 
ausgesetzt zu werden. 

Sollten Teile Ihrer Aussage aus Gründen 
des Schutzes von Dienst-, Privat- oder Ge-
schäftsgeheimnissen nur in einer nichtöffent-
lichen oder eingestuften Sitzung möglich 
sein, bitte ich Sie um einen Hinweis, damit 
der Ausschuss dann gegebenenfalls einen 
entsprechenden Beschluss fassen kann. Das 
heißt, nichtöffentlich sind wir von Anfang an. 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Beant-
wortung bestimmter Fragen oder Teile Ihrer 
Aussage eingestuft werden müssen, dann 
sagen Sie es uns bitte. Dann wollen wir se-
hen, dass wir das möglichst geschlossen in 
einem Block machen können, damit wir nicht 
immer hin- und herspringen müssen zwi-
schen eingestuften und nichteingestuften 
Aussagen. - Auch das, sehe ich, haben Sie 
verstanden.  

Dann kommen wir zu den Angaben der 
Person. Nach diesen Vorbemerkungen bitte 
ich Sie, sich dem Ausschuss mit Ihrem Na-
men, Ihrem Alter, Beruf und einer ladungs-
fähigen Anschrift vorzustellen; ladungsfähige 
Anschrift kann auch der Dienstsitz sein. - Sie 
haben das Wort. 

Zeuge G. B.: Mein Name ist Gxxxxx 
Bxxxxxxx. Ich bin 55 Jahre alt, und die la-
dungsfähige Anschrift ist das BfV in Köln.  
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Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Von Beruf? 

Zeuge G. B.: Von Beruf bin ich Diplom-
Verwaltungswirt im Bereich des Bundes-
ministeriums des Innern. 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Dann muss ich Sie darauf hinwei-
sen, dass Sie, wenn Sie das wünschen, ent-
sprechend § 24 des Untersuchungsaus-
schussgesetzes Gelegenheit haben, sich im 
Zusammenhang zum Gegenstand der Ver-
nehmung zu äußern. Oder, die Alternative 
ist, dass Sie gleich auf Fragen antworten. 
Was ist Ihnen lieber? 

Zeuge G. B.: Ich möchte zunächst erst 
einmal sagen, dass ein Großteil der Aussa-
gen, die ich machen werde, eingestuft sein 
werden oder eingestuft werden müssen. Die 
Vorgehensweise, direkt Fragen zu stellen, 
wäre also schon in Ordnung.  

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Das heißt, Sie verzichten darauf, 
im Zusammenhang etwas zu sagen, und 
möchten Einzelfragen beantworten. Wir wer-
den sehen - und das müssen Sie dann eben 
auch sagen -, inwieweit das nun eingestuft 
werden muss oder nicht. 

Wir hatten hier in der Vergangenheit auch 
Personen in ähnlicher Funktion wie Sie als V-
Mann-Führer, die uns sehr umfänglich, auch 
in zum Teil öffentlicher Sitzung - hier sind wir 
ja zum Schutz Ihrer Person eingestuft - Aus-
kunft gegeben haben, heute Nachmittag ge-
rade Herrn Meyer-Plath, jetzt vom sächsi-
schen Landesamt für Verfassungsschutz. Ich 
denke, es geht auch, dass man zunächst 
etwas in öffentlicher Sitzung dazu sagt.  

So. Ich gehe gleich über zur Berliner 
Runde. Wir haben nicht viel Zeit. Da hat zu-
nächst die CDU/CSU-Fraktion das Frage-
recht, der Kollege Binninger. 

Clemens Binninger (CDU/CSU): Von mir 
aus können wir sofort einstufen, dann kann 
ich auch so sprechen, wie es der Sachverhalt 
erfordert. Ist das okay, dass wir das vermer-
ken? 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Wenn du gleich einen Vorhalt aus 
eingestuften Akten machen willst,  

(Clemens Binninger (CDU/CSU): 
Ja!) 

dann machen wir es.  
Kollege Ströbele hat sich erst einmal ge-

meldet. 

Hans-Christian Ströbele (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN): Da habe ich Bedenken. Es 
geht ja jetzt nicht nur, dass wir uns einig sind, 
so oder so, sondern es ist ja auch eine 
Frage, was dann mit dem Protokoll passiert 
und inwieweit man das verwerten kann. Des-
halb ist schon die Frage der Einstufung: 
„Was muss eingestuft werden, und was muss 
nicht eingestuft werden?“, für die Verwert-
barkeit nachher von ganz erheblicher Be-
deutung. Deshalb müssen wir leider das Pro-
zedere so machen, dass wir möglichst viel 
öffentlich, weil der Ausschuss tagt ja grund-
sätzlich öffentlich oder niedrig eingestuft, 
machen, Herr Kollege Binninger. Ich würde 
es ja auch gerne anders, aber dann können 
wir damit nicht umgehen. 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Kollege Ströbele, bevor ich Herrn 
Reinfeld das Wort erteile: Wir haben ja auch 
die Möglichkeit, zu sagen: Wir stufen dann 
herab, auch wenn wir es jetzt erst einmal 
eingestuft machen. Wenn wir da ein entspre-
chendes Good-Will-Signal bekommen vom 
BMI, dann könnten wir so verfahren, dass wir 
zunächst einstufen und eine entsprechende 
freundliche Zusage haben, dass man dann 
sich darüber den Kopf zerbrechen wird, was 
man herabstufen kann. 

Aber, Herr Reinfeld, ich wollte Ihnen nicht 
die Worte aus dem Mund vorwegnehmen. 
Bitte schön. 

MR Richard Reinfeld (BMI): Ich teile voll 
Ihre Auffassung, Herr Vorsitzender Wieland; 
ich bin auch der Auffassung. Also, wir ma-
chen es natürlich wieder pragmatisch von 
unserer Seite aus, aber über das Inhaltliche 
natürlich, und dann sehen wir ja auch retro-
spektiv zur Ein- oder Herabstufung. Ich 
denke, das ist sinnvoll, weil dieses Finale 
nach dem Motto: „Sie als Abgeordnete wol-
len möglichst viel ausgestuft, damit Sie das 
entsprechend besser verwenden können“, 
kann nicht das Thema sein. Wir müssen 
schon über das Inhaltliche kommen, auch 
der Kollege, der hier als Zeuge einvernom-
men wird. Deswegen würden wir gerne, Herr 
Vorsitzender Wieland, da Ihrem Vorschlag 
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folgen. Dann werden wir das ganz pragma-
tisch auch hinkriegen, denke ich.  

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Christian, bitte das Mikrofon aus-
machen! Dann kann Frau Högl jetzt das Wort 
ergreifen. 

Dr. Eva Högl (SPD): Herr Vorsitzender, 
vielen Dank. - Ich wollte nur fragen, ob viel-
leicht dann, wenn wir uns darauf verständi-
gen, dass wir direkt einstufen, im Nachhinein 
vielleicht wieder herabstufen, der Zeuge am 
Anfang etwas ausführen möchte, weil ich 
das - Herr Binninger, Sie sehen das nach - 
immer ganz interessant finde, wenn die Zeu-
gen am Anfang etwas im Zusammenhang 
sagen.  

(Clemens Binninger (CDU/CSU): 
Ich auch! Er wollte nicht!) 

- Supi. Dann sind wir uns einig. Vielen Dank. 

Amtierender Vorsitzender Wolfgang 
Wieland: Der Kollege Binninger hat sich 
nicht vorgedrängelt, er wurde rangenommen. 

Dann stufen wir jetzt in welche Stufe ein? 
Gleich in Geheim? - Gut, dann frage ich den 
Ausschuss: Wird das so beschlossen? Wer 
dafür ist, die Sitzung Geheim einzustufen, 
der möge bitte die Hand heben. - Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich? - Dann haben 
wir das jetzt Geheim eingestuft mit der Zu-
sage des Bundesministeriums des Innern, 
hier in der gewohnt guten Zusammenarbeit 
dann zu einer Herabstufung zu kommen. 

(Schluss des Sitzungsteils Zeugen-
vernehmung, Nichtöffentlich: 
19.42 Uhr- Folgt Sitzungsteil 

Zeugenvernehmung, Geheim) 


